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Beschlussvorschlag: 
 
Der Vertreter des Rates der Stadt Kamen in der Gesellschafterversammlung wird beauftragt, 
wie nachstehend angeführt abzustimmen: 
 
 
1. Der Jahresabschluss der Projektgesellschaft Königsborn mbH zum 31.12.1999 wird in 

der vorgelegten Form festgestellt. 
 

2. Der Lagebericht wird genehmigt. 
 

3. Der Jahresfehlbetrag der Projektgesellschaft Königsborn mbH in Höhe von  
12.730,82 DM wird auf das Geschäftsjahr 2000 übertragen. 

 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Gemäß § 7 Abs. 5 g, § Abs. 6 und § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vom 08.04.1997 
beschließt die Gesellschafterversammlung nach Vorberatung im Aufsichtsrat über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses, über die Ergebnisverwendung und die Genehmigung des 
Lageberichtes. 
 
Der nach § 11 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages von der Geschäftsführung aufzustellende 
Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- u. Verlustrechnung sowie Anhang) und der Lagebericht 
wurden von den Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern Punge, Brenscheidt, Staubach / 
Dortmund, geprüft. 
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Die Prüfer stellten im Ergebnis fest, dass die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr 1999 nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungsle-
gung von Kapitalgesellschaften aufgestellt wurde. Die ergänzenden Vorschriften des Gesell-
schaftsvertrages über den Jahresabschluss wurden beachtet. Das Buchwerk wurde im Be-
richtszeitraum ordentlich geführt und ist zuverlässig, die buchungspflichtigen Geschäftsfälle 
wurden sachgerecht und zeitnah verbucht. Das Rechnungswesen entspricht den gesetzli-
chen Bestimmungen. 
Die Prüfung ergab keinen Anlass zu Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit der 
Rechnungslegung.  
 
Dem Jahresabschluss der Projektgesellschaft Königsborn mbH wurde folgender Bestäti-
gungsvermerk erteilt: 
 
"Nach meiner Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss der Projektgesellschaft Königs-
born mbH unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der 
Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar." 
 
Im Aufsichtsrat wird der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht in seiner Sitzung am 
20.03.2000 zur Prüfung und Beratung vorgelegt. 
 
Der Aufsichtsrat wird in dieser Sitzung der Gesellschafterversammlung voraussichtlich emp-
fehlen, entsprechend des Beschlussvorschlages zu entscheiden. 
Die Verwaltung schließt sich dieser Beschlussempfehlung an. 
 
Gemäß Beschluss des Rates vom 19.09.1996 (BV 305/96, Ziff. 4.5) kann der Vertreter des 
Rates der Stadt Kamen in der Gesellschafterversammlung nur nach den Weisungen des 
Rates Gesellschafterbeschlüsse fassen. Der Rat wird daher um Beratung und entsprechen-
de Beschlussfassung gebeten. 
 
Der lt. Jahresabschluss 1999 verbleibende Jahresfehlbetrag in Höhe von 12.730,82 DM soll 
gem. den voraussichtlichen Empfehlungen des Aufsichtsrates der Projektgesellschaft  
Königsborn mbH auf das Geschäftsjahr 2000 übertragen werden. 
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